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§ 51 ZolIR-DG

ZolIR-DG - Zollrechts-Durchfuhrungsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2026

1. (1)Der Bundesminister fUr Finanzen hat auf der Grundlage des Zolltarifs der Europaischen Union im Sinn des
Art. 56 Abs. 2 des Zollkodex einen Osterreichischen Gebrauchszolltarif (OGebr-ZT) herauszugeben, der auch die
Satze sonstiger Eingangs- und Ausgangsabgaben (8§ 2) zu enthalten hat. Nach ZweckmaRigkeit hat dieser
Gebrauchszolltarif auch andere Regelungen der Union gemaf3 Art. 2 der KN-VO sowie sonstige Rechtsvorschriften,
die sich auf die Verbringung von Waren Uber die Zollgrenze oder tUber die Grenze des Anwendungsgebietes
beziehen, zu enthalten. Dieser Gebrauchszolltarif stellt eine unverbindliche Zusammenstellung dieser
Rechtsvorschriften dar.

2. (2)Zollsatze, die

1. 1.in Erfallung von volkerrechtlichen Verpflichtungen oder von Rechtsakten der Europaischen Union vor ihrer
entsprechenden Kundmachung angewendet werden sollen oder
2. 2.nicht durch Unionsrecht, sondern durch die Mitgliedstaaten im gegenseitigen Zusammenwirken zu
bestimmen sind,
hat der Bundesminister fir Finanzen durch Aufnahme in den Gebrauchszolltarif in Wirksamkeit zu setzen. Der
Gebrauchszolltarif ist insoweit verbindlich.

3. (3)Der Gebrauchszolltarif kann in Form einer automatisierten Datenbank erstellt werden. Der diesbezugliche
Datenverkehr ist durch eine Verordnung des Bundesministers fir Finanzen zu regeln. Dabei ist, insbesondere
hinsichtlich des Umfanges der Zugriffsberechtigung auf Daten und des Kostenersatzes, von den Gesichtspunkten
der Wirtschaftlichkeit und der ZweckmaRigkeit auszugehen. Zollsatze im Sinn des Abs. 2 sind in diesem Fall
jedenfalls auch in Schriftform kundzumachen; diese Kundmachungen sind bei allen Zollstellen wahrend der
Offnungszeiten zur unentgeltlichen 6ffentlichen Einsicht aufzulegen.

4. (4))edermann hat das Recht, gegen Ersatz der Gestehungskosten Ablichtungen des Gebrauchszolltarifs oder der
Kundmachung von Zollsatzen im Sinn des Abs. 2 zu erhalten.

In Kraft seit 01.05.2016 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/zollrdg/paragraf/2
file:///

	§ 51 ZollR-DG
	ZollR-DG - Zollrechts-Durchführungsgesetz


